
territoriale Gliederung

und ihres Vorsitzenden sind in der —».Ge
schäftsordnung der örtlichen Volksvertretung 
festgelegt. Diese gehört neben den Beschluß
entwürfen und dem Ablaufplan für die Ta
gung zu den notwendigen Ärbeitsunterlagen 
der T. Um ihre Verantwortung umfassend 
wahrnehmen zu können, muß sich die T. in 
Vorbereitung der Tagüng gründlich mit deren 
Ziel, Inhalt und organisatorischem Ablauf 
vertraut machen. Bewährt hat sich dabei, 
wenn die T. oder in ihrem Auftrag der Vorsit
zende der T. an der vorbereitenden Ratssit
zung sowie an der Beratung des Vorsitzenden 
des Rates mit den Vorsitzenden der ständigen 
Kommissionen teilnimmt. Der Rat muß die 
T. rechtzeitig über eingereichte Vorschläge 
und Anträge informieren.
Zur Leitung der Tagung gehört, daß die T. 
darüber entscheidet, in welcher Reihenfolge 
die Diskussionsbeiträge gehalten werden. Sie 
hat zu gewährleisten, daß alle Anfragen der 
Abgeordneten (-^ Anfragerecht) den rechtli
chen Regelungen entsprechend behandelt 
werden. Damit sichert sie nicht nur die Ver
wirklichung eines bedeutsamen Rechts der 
Abgeordneten, sondern trägt sie zugleich da
zu bei, die Tagung lebendiger und wirksamer 
zu gestalten.
Die T. hat weiterhin dafür zu sorgen, daß 
über alle in der Diskussion geäußerten Vor
schläge zur Ergänzung oder Änderung der 
Beschlußentwürfe beraten und entschieden 
wird '(—» Vorschlagsrecht). Dazu obliegt ihr 
einerseits die Formulierung derjenigen Vor
schläge, die in den Beschlußentwurf eingehen 
sollen, und andererseits die Zusammenfas
sung der Fragen > die nicht von der Volksver
tretung zu entscheiden, sondern in Auswer
tung der Tagung vom Rat zu klären sind.
Es ist Aufgabe der T., Anträge von Abgeord
neten und Nachfolgekandidaten sowie von 
eingeladenen Wirtschaftsfunktionären auf 
vorzeitiges Verlassen der Tagung zu prüfen 
und zu entscheiden.
Die T. wird insbesondere durch ihren Vorsit
zenden wirksam. Ihm obliegt es, die Tagung 
zu eröffnen, die Beschlußfähigkeit der Volks
vertretung festzustellen und bekanntzuge
ben. Er läßt über die Tagesordnung und - 
wenn erforderlich - über Vorschläge zur 
Nachwahl von Mitgliedern der T. abstimmen. 
Er erteilt das Wort zu den vorgesehenen Be

richten und Rechenschaftslegungen und leitet 
die Diskussion. Der Vorsitzende der T. ist be
rechtigt, die Tagung zu unterbrechen, wenn 
dies infolge besonderer Umstände erforder
lich wird, und kann Abgeordnete oder Gäste 
zur Ordnung rufen (z. B. wenn die festgelegte 
Redezeit überschritten wird). Er schließt die 
Diskussion, wenn keine Wortmeldungen 
mehr vorliegen oder die Volksvertretung ei
nen entsprechenden Zeitplan beschlossen 
hat. Der Vorsitzende leitet die Beschlußfas
sung und sichert, daß über Anträge und Vor
lagen einzeln abgestimmt wird. Er unter
zeichnet die Beschlüsse und das Protokoll der 
Tagung gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
des Rates bzw. dem Bürgermeister.
Es entspricht der Verantwortung der T. und 
hat sich in der Praxis bewährt, wenn sie ge
schlossen an der unmittelbar nach der Tagung 
stattfiridenden ersten Auswertung teilnimmt. 
In dieser kurzen Zusammenkunft, an der die 
Mitglieder des Rates und die Vorsitzenden 
der ständigen Kommissionen teilnehmen, 
wird eine Einschätzung der Tagung vorge
nommen und werden - wenn erforderlich - 
weitere Festlegungen zu ihrer Auswertung 
getroffen. •

territoriale Gliederung —> Staatsaufbau der 
DDR

territoriale Rationalisierung - wichtige Me
thode, mit der die örtlichen Staatsorgane, die 
Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und Ge
nossenschaften durch die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit im Territorium volkswirt
schaftliche Reserven für die —> Leistungsent
wicklung der Volkswirtschaft und die Erhö
hung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus der Werktätigen erschließen.
Die t. R. verbindet zweigliche bzw. betriebli
che und territoriale Erfordernisse und Mög
lichkeiten mit dem Ziel, die effektivsten 
volkswirtschaftlichen, zweiglichen, betriebli
chen und territorialen Lösungen herauszuar
beiten und planmäßig zu verwirklichen. Mit 
ihrer Hilfe werden Effektivitätsreserven er
schlossen, die im Rahmen eines Zweiges, 
Kombinates, Betriebes oder Territoriums 
nicht nutzbar sind. Sie trägt dazu bei, die vor
handenen Fonds (—» Grundfondsökonomie) 
so einzusetzen, daß bei gleichbleibendem
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